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Artikel 4 
Im Überbauungsplan werden verbindlich geregelt:
a) Erschliessung:
- Zu- und Wegfahrten 
- Bereiche für oberirdische Parkierung
- Standort der Abstellplätze für Fahrräder und Motorfahrräder
b) Bauten:
- Lage und Abmessung der Baufelder 
- Lage und Abmessung der Baufelder für Neben-, Anbauten und Überdachungen
c) Umgebung:
- Lage und Bereiche der Begrünungsmassnahmen
- Lage der Sütz- und Futtermauern

Artikel 6
1 Die Parkierung für Motorfahrzeuge beschränkt sich auf die im Überbau-ungsplan be-
zeichneten Bereiche. Dieses sind möglichst zusammengefasste oberirdische Anlagen. Eine 
direkte Ausfahrt auf die Kantonsstrasse ist durch geeignete Massnahmen zu unterbinden. 
Mit einer zweckdienlichen Signalisa-tion ist der Motorfahrzeuglenker zu leiten. Betreffend 
Signalisation gelten die entsprechenden Vorschriften.
2 Für die Bemessung der Autoabstellplätze gilt das BauG und die BauV. Der Minimalbe-
darf darf mit Ausnahme für den Bereich der Lagerhaltung nicht unterschritten werden.
3 Die Anzahl der Abstellplätze für Fahrräder und Motorfahrräder richtet sich nach  
Art. 54 a BauV.
4 Der Standort für Abstellplätze für Fahrräder und Motorfahrräder ist im 
Überbauungsplan festgelegt. Er ist so gewählt, dass auf kurzem und sicheren Weg der 
Hauptzugang erreichbar ist.

Artikel 8
1 Innerhalb der verschiedenen Baufelder sind folgende Nutzungen zulässig:
Baufeld B1 Lagerräume und Technik, Abstellräume, Magazine
Baufeld B2 Lagerräume und Technik, Abstellräume, Magazine, Wohnraum für Personal 

und Inhaber (vergleiche Art. 9 Abs. 3), betriebszugehörige Büroräume und 
Verkaufsflächen

Baufeld B3 Lagerräume, Unterstände und Abstellräume, Magazine
Baufeld N Verkaufsflächen, Nebenräume und Büroräume
2 Innerhalb des gesamten Areals sind An- und Nebenbauten (inkl. Verladerampen) sowie 
Überdachungen, in den bezeichneten Baufeldern zulässig. Das Anordnen von Parkierung 
und Garagen ist gestattet.

Artikel 9
1 In den Baufeldern gelten die folgenden baupolizeilichen Masse:
Baufeld       Zulässige Gebäudehöhe Weitere Bestimmungen
Baufeld B1   Best. Gebäude 38.00 m Hochsilo mit Dachaufbauten
Baufeld B2   Best. Gebäude 16.00 m Plus Dachaufbauten
Baufeld B3   Best. Gebäude 14.00 m 
Baufeld N       8.00 m 
2 Die Gebäudelänge innerhalb der Baufelder ist frei. Einzelne Verbindungen sind zulässig.
3 Innerhalb der Baufelder B1, B2 oder N sind Wohnungen für das betriebsnotwendig an 
den Standort gebundene Personal oder Betriebsleiter zugelassen. Mit geeigneten Mass-
nahmen und Vorkehrungen sind die wohnhygienisch tragbare Verhältnisse sicher zu stellen 
(vergleiche hiezu Art. 40 Abs. 2 BR).

....................................................................................................................................................

Genehmigt durch das  
kantonale Amt für Gemeinden und Raumordnung

 

Legende:
Bauten:

Erschliessung:

Baufelder für Hauptbauten

Baufelder für An;Nebenbauten und Überdachungen

Zu- und Wegfahrt

ParkierungP

ParkierungV

Grünbereich: Grünbereich

Grüngestaltung

Hochstämmer

Stützmauern

Hinweis: Anpassung Basiserschliessung

Privatrechtliches Überfahrtsrecht

Bestehendes Wegrecht

Bestehendes Industrieanschlussgleis

W e g r e c h t

Inhalt des Überbau-
ungsplanes

Parkierung von Mo-
torfahrzeugen und 
Fahrrädern

Nutzungsart
a) Hauptgebäude

b) An- und Neben-
bauten, Überdachun-
gen

Baupolizeiliche Masse
a) Gebäudehöhe

 
b) Gebäudelänge

c) Wohnnutzung

Änderungen am Überbauungsplan / Überbauungsvorschriften 
betreffend Anpassungen an betriebliche Erfordernisse

Anlass / Begründung der Planänderung und vorhandene Dokumente
• Die ursprüngliche Überbauungsordnung wurde im Jahre 2003 aus Anlass eines konkreten Bauvor-

haben, einem Landi-Verkaufsladen, erarbeitet. Die seinerzeitige Projektidee und Grundlage wurde 
am Standort Oberbipp nicht umgesetzt. 
 Im Jahre 2008 wurde die bestehende Überbauungsordnung im geringfügigen Verfahren an kon-
krete Umsetzungsbedürfnisse, im Sinne einer Arealbereinigung und Gestaltung optimierter Be-
triebsabläufe, angepasst (IST-Zustand). 

• Aktuell bedingen Ausbauwünsche und Anpassungen Änderungen an der Überbauungsordnung. 
Namentlich geht es um ein neues Baufeld (B4), anstelle eines Vorgängerbaus, im nordwestlichen 
Arealteil und weiter sollen die verschiednen An- und Nebenbereiche angepasst werden. Gleichzei-
tig werden Gebäudehöhen und Nutzungsmöglichkeiten präzisiert. Für den Betriebsablauf werden 
entsprechende Wartebereiche / Wendeplätze (saisonale Notwendigkeit) oder Parkierung definiert. 
Mit der vorgesehenen Änderung der Überbauungsordnung wird ermöglicht, dass ein bestehender 
Betrieb optimiert und auch weiterhin zeitgemäss genutzt und betrieben, unter Berücksichtigung von 
laufenden gesetzlichen Anpassungen, werden kann. Die Lage für die Aufrechterhaltung eines ge-
werblichen Betriebes ist an diesem Standort verträglich.

• Das vorliegende Plandokument stellt die grundeigentümerverbindlichen Änderungen dar. 
Weitere Dokumente sind als Hinweis ein Erläuterungsbericht und die kompletten, aktuellen Über-
bauungsvorschriften (Stand vor Änderung).
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Legende:

Bauten:

Erschliessung:

Baufelder für Hauptbauten

Baufelder für An;Nebenbauten und Überdachungen

Zu- und Wegfahrt

Parkierung

ParkierungV

Grünbereich: Grünbereich

Grüngestaltung

Hochstämmer

Stützmauern

Hinweis: Anpassung Basiserschliessung

Bestehendes Wegrecht

Bestehendes Industrieanschlussgleis
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heutige Situation (Fahrrichtung Niederbipp) heutige Situation (Fahrrichtung Oberbipp)

Artikel 4 
Im Überbauungsplan werden verbindlich geregelt:
a) Erschliessung:
- Zu- und Wegfahrten 
- Bereiche für oberirdische Parkierung
- Bereiche für Warteraum und Wendeplatz
- Standort der Abstellplätze für Fahrräder und Motorfahrräder
b) Bauten:
- Lage und Abmessung der Baufelder 
- Lage und Abmessung der Baufelder für Neben-, Anbauten und Überdach-ungen
c) Umgebung:
- Lage und Bereiche der Begrünungsmassnahmen
- Lage der Sütz- und Futtermauern

Artikel 6
1 Die Parkierung für Motorfahrzeuge beschränkt sich auf die im Überbauungsplan bezeichneten 
Bereiche und kann auch mit dem Warteraum (saisonaler Gebrauch) kombiniert wer-
den. Dieses sind möglichst zusammengefasste oberirdische Anlagen. Eine direkte Ausfahrt auf 
die Kantonsstrasse ist durch geeignete Massnahmen zu unterbinden. Mit einer zweckdienlichen 
Signalisation ist der Motorfahrzeuglenker zu leiten. Betreffend Signalisation gelten die entspre-
chenden Vorschriften.
2 Für die Bemessung der Autoabstellplätze gilt das BauG und die BauV. Der Minimalbedarf darf 
mit Ausnahme für den Bereich der Lagerhaltung nicht unterschritten werden.
3 Die Anzahl der Abstellplätze für Fahrräder und Motorfahrräder richtet sich nach Art. 54a BauV
4 Der Standort für Abstellplätze für Fahrräder und Motorfahrräder ist im 
Überbauungsplan festgelegt. Er ist so gewählt, dass auf kurzem und sicheren Weg der 
Hauptzugang erreichbar ist.

Artikel 8
1 Innerhalb der verschiedenen Baufelder sind folgende Nutzungen zulässig:
Baufeld B1 Lagerräume und Technik, Abstellräume, Magazine
Baufeld B2  Lagerräume und Technik, Abstellräume, Magazine, Wohnraum für   

Personal und Inhaber (vergleiche Art. 9 Abs. 3), betriebszugehörige   
Büroräume und Verkaufsflächen

Baufeld B3 / B4 Lager-/Abstellräume, Unterstände, Magazine, Trafostation, Büroräume
Baufeld N Verkaufsflächen, Nebenräume und Büroräume
2 Innerhalb des gesamten Areals sind An- und Nebenbauten (inkl. Verladerampen) sowie 
Überdachungen, in den bezeichneten Baufeldern zulässig. Das Anordnen von Parkierung und 
Garagen ist gestattet.

Artikel 9
1 In den Baufeldern gelten die folgenden baupolizeilichen Masse:
Baufeld          Zulässige Gebäudehöhe  Weitere Bestimmungen
Baufeld B1       Best. Hochsilo  36.50 m Hochsilo mit Dachaufbauten  
             (bis 4.50 m) und zusätzlich Antennen,  
             primär von Fassade rückspringend
Baufeld B2       Best. Gebäude  16.00 m Plus Dachaufbauten
Baufeld B3        16.00 m
Baufeld B4        12.00 m 
Baufeld N         16.00 m 
2 Die Gebäudelänge innerhalb der Baufelder ist frei. Einzelne Verbindungen sind zulässig.
3 Innerhalb der Baufelder B1, B2 oder N sind Wohnungen für das betriebsnotwendig an den 
Standort gebundene Personal oder Betriebsleiter zugelassen. Mit geeigneten Massnahmen und 
Vorkehrungen sind die wohnhygienisch tragbare Verhältnisse sicher zu stellen (vergleiche hiezu 
Art. 40 Abs. 2 BR).

Inhalt des Überbau-
ungsplanes

Parkierung von Motor-
fahrzeugen und Fahr-
rädern

Nutzungsart
a) Hauptgebäude

b) An- und Neben-
bauten, Überdachun-
gen

Baupolizeiliche Masse
a) Gebäudehöhe

 

b) Gebäudelänge

c) Wohnnutzung


